
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 
 

mit 
Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 

 

des 
 

Bundesarchitektenkammer e.V. 
Askanischer Platz 4 

 
10963 Berlin 

 
 
 
 
 

 
durch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herbert Sternke, WP/ StB 
Alfelder Str. 125 

12683 Berlin 



A K T I V A 31.12.2023 P A S S I V A 31.12.2023
EUR EUR EUR EUR EUR EUR

A. ANLAGEVERMÖGEN A. EIGENKAPITAL
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Rücklagen 602.802,96 662.075,52

Software 7.608,52 15.387,44
B. RÜCKSTELLUNGEN

II. Sachanlagen sonstige Rückstellungen 95.071,11 96.267,12
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 90.175,01 95.859,95

C. VERBINDLICHKEITEN
III. Finanzanlagen 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 74.934,19 33.685,25

Anteile an verbundenen Unternehmen 95.600,00 95.600,00 2. sonstige Verbindlichkeiten 4.238,61 2.552,89
193.383,53 206.847,39 79.172,80 36.238,14

B. UMLAUFVERMÖGEN D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 64.125,42 101.325,42
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 137.610,75 222.639,35

II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 505.067,89 461.326,84
642.678,64 683.966,19

C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 5.110,12 5.092,62
841.172,29 895.906,20 841.172,29 895.906,20

31.12.2024 31.12.2024

Bundesarchitektenkammer e.V., Berlin

Bilanz zum 31. Dezember 2024



2023

EUR

1. Umsatzerlöse 3.357.610,00 3.202.460,03

2. sonstige betriebliche Erträge 38.354,58 19.345,56

3. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter -1.633.037,73 -1.507.016,23

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für 

Altersversorgung und für Unterstützung -288.742,73 -270.746,11

c) sonstige Personalaufwendungen -29.249,06 -31.791,64

-1.951.029,52 -1.809.553,98

4. Abschreibungen -48.546,49 -51.892,63

5. sonstige betriebliche Aufwendungen -1.455.661,13 -1.581.874,98

6. Jahresfehlbetrag -59.272,56 -221.516,00

7. Auflösung von Rücklagen 109.872,56 335.178,19

8. Zuführung zu Rücklagen -50.600,00 -113.662,19

9. Bilanzgewinn 0,00 0,00

Bundesarchitektenkammer e.V., Berlin

Gewinn- und Verlustrechnung

für das Geschäftsjahr 2024

2024

EUR



 
 

 
 

Bundesarchitektenkammer e.V., Berlin 

ANHANG 

für das Geschäftsjahr 2024 

 

I. ALLGEMEINE ANGABEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS 

Der Bundesarchitektenkammer e.V. mit Sitz in Berlin wird im Vereinsregister des Amtsgerichts 

Berlin unter der Registernummer VR 20634 B geführt. 

Der Verein stellt freiwillig einen handelsrechtlichen Jahresabschluss auf. Der Jahresabschluss 

zum 31. Dezember 2024 ist unter Anwendung der handelsrechtlichen Vorschriften und unter 

Berücksichtigung der IDW Stellungnahme zur Rechnungslegung von Vereinen (IDW RS HFA 

14) aufgestellt. Die ergänzenden Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften §§ 264 ff. HGB 

werden freiwillig angewendet. Von den Erleichterungen der §§ 274a und 288 Abs. 1 HGB 

macht der Verein teilweise Gebrauch.  

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. 

Ferner werden in entsprechender Anwendung des § 265 Abs. 6 HGB die Bezeichnungen der 

Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung ihrem tatsächlichen Inhalt angepasst 

sowie der Posten „Personalaufwand" gemäß § 265 Abs. 5 HGB weiter untergliedert. Der 

Jahresabschluss des Vereins wird unter Berücksichtigung der Fortführungsprämisse gem. 

§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB aufgestellt. 

II. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN 

Im Einzelnen werden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet: 

 Die Gliederung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt in Anlehnung an die 

handelsrechtlichen Vorschriften für Kapitalgesellschaften. 

 Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungs- und Herstellungskosten und bei voraus-

sichtlichen Nutzungsdauern zwischen drei und zehn Jahren linear abgeschrieben. 

 Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Zugangsjahr vollständig abgeschrieben. 

 Die Forderungen, sonstigen Vermögensgegenstände und liquiden Mittel sind zum 

Nennwert angesetzt. 



 
 

 
 

 Die Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Ausgaben (aktiver Rechnungs-

abgrenzungsposten) bzw. Einnahmen (passiver Rechnungsabgrenzungsposten), soweit 

diese Aufwendungen bzw. Erträge für einen bestimmten Zeitraum nach dem 

Bilanzstichtag darstellen. 

 Das Jahresergebnis wird innerhalb des Vereinsvermögens den freien (allgemeinen) bzw. 

zweckgebundenen Rücklagen nach Maßgabe der Gremienbeschlüsse des Vereins 

zugeordnet und der Jahresabschluss damit unter vollständiger Berücksichtigung der 

Ergebnisverwendung aufgestellt. 

 Die Verbindlichkeiten werden in Höhe ihres Erfüllungsbetrags angesetzt. 

 Die Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung 

notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. 

 

III. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ 

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2024 ist im nachfolgenden 

Anlagenspiegel (Anlage I) dargestellt. 

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu 

einem Jahr. 

Zur Entwicklung der Rücklagen im Geschäftsjahr 2024 verweisen wir auf die Anlage II zum 

Anhang. 

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. 

 

IV. SONSTIGE ANGABEN 

Haftungsverhältnisse 

Haftungsverhältnisse, die gemäß § 251 HGB anzugeben sind, bestehen am Bilanzstichtag 

nicht. 

 



sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Miet- und

Leasingverträgen in Höhe von EUR 1. 021. 278.

durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer

Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich 22 Mitarbeiter beschäftigt.

Berlin, den 29. 09. 2025

Bundesarchitektenkammer e. V.

Andrea Gebhard

-Präsidentin-



Anlage I zum Anhang

1.1.2024 Zugänge Umbuchungen Abgänge 31.12.2024 1.1.2024 Zugänge Abgänge 31.12.2024 31.12.2024 31.12.2023

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

Software 59.990,59 784,08 0,00 0,00 60.774,67 44.603,15 8.563,00 0,00 53.166,15 7.608,52 15.387,44

59.990,59 784,08 0,00 0,00 60.774,67 44.603,15 8.563,00 0,00 53.166,15 7.608,52 15.387,44

SACHANLAGEN

andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 526.473,99 34.298,55 0,00 0,00 560.772,54 430.614,04 39.983,49 0,00 470.597,53 90.175,01 95.859,95

526.473,99 34.298,55 0,00 0,00 560.772,54 430.614,04 39.983,49 0,00 470.597,53 90.175,01 95.859,95

FINANZANLAGEN

Anteile an verbundenen Unternehmen 95.600,00 0,00 0,00 0,00 95.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.600,00 95.600,00

682.064,58 35.082,63 0,00 0,00 717.147,21 475.217,19 48.546,49 0,00 523.763,68 193.383,53 206.847,39

Bundesarchitektenkammer e.V., Berlin
Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2024

Anschaffungs- und Herstellungskosten kumulierte Abschreibungen Nettobuchwerte



Entwicklung der Rücklagen Anlage II zum Anhang

Zuführung

aus HH-Plan aus Ergebnis aus HH-Plan

1. Allgemeine Rücklagen       506.036,04        634.582,56        660.362,55        572.875,25        486.349,42          30.000,00          46.246,46          7.000,00         417.102,96   

2. Zweckgebundene Rücklagen       435.645,09        396.487,65        277.216,27        310.716,27        175.726,10          33.626,10        43.600,00         185.700,00   

Honorare, Gutachten         17.250,00          17.250,00          17.250,00          27.250,00          23.626,10          23.626,10                        -     

Antragsforschung           8.500,00            8.500,00            8.500,00            8.500,00            8.500,00             8.500,00   

Renovierung Geschäftsstelle         13.000,00          13.000,00          13.000,00          13.000,00                        -     

Digitalisierung Geschäftsstelle        20.000,00          20.000,00          30.000,00          30.000,00           30.000,00   

Verlustausgleich D.A.V.I.D. GmbH         40.000,00          40.000,00          20.000,00          10.000,00          25.000,00           25.000,00   

Deutscher Architekturpreis        10.000,00          10.000,00        10.000,00           10.000,00   

Aufbau eines Nachhaltigkeitsregisters        20.000,00           20.000,00   

Deutscher Architektentag 2023         46.558,42          64.058,42          64.058,42        110.058,42                        -     

Deutscher Architektentag 2027        33.600,00        33.600,00           67.200,00   

HOAI-Gutachten         31.463,12          31.463,12          25.534,30          10.534,30                        -     

Medienpreis        12.500,00          25.000,00          37.500,00                        -     

Europäische und internationale Projekte         25.000,00                        -     

CRM-System                      -     

Personalentwicklung         35.000,00          35.000,00          35.000,00          35.000,00          35.000,00          10.000,00           25.000,00   

Geschäftsoptimierung (CMS etc)         50.000,00          45.842,56                        -     

Umzug Geschäftsstelle Berlin       168.873,55          98.873,55          48.873,55          18.873,55                        -     

Summe    1.125.758,87        941.681,13     1.031.070,21        937.578,82        662.075,52         63.626,10         46.246,46       50.600,00         602.802,96   

Verprobung Ergebnis      662.075,52   -   59.272,56         602.802,96   

Stand 
31.12.2024

Stand 
31.12.2023

Rücklagen
Stand 

31.12.2019
Stand 

31.12.2020
Stand 

31.12.2021
Stand 

31.12.2022
Auflösung Ergebnis 

gesamt



BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 
 
An den Bundesarchitektenkammer e.V., Berlin 

 

Prüfungsurteil 

Ich habe den Jahresabschluss des Bundesarchitektenkammer e.V. – bestehend aus der 

Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 

vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem Anhang, einschließlich der 

Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft.  

Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 
der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für 
Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Vereins zum              
31. Dezember 2024 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum       
31. Dezember 2024. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erkläre ich, dass meine Prüfung zu keinen Einwendungen 

gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat. 

Grundlage für das Prüfungsurteil 

Ich habe meine Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter 

Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 

ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Meine Verantwortung nach diesen 

Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die 

Prüfung des Jahresabschlusses“ meines Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Ich 

bin vom Verein unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und 

berufsrechtlichen Vorschriften und habe meine sonstigen deutschen Berufspflichten in 

Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Ich bin der Auffassung, dass die von mir 

erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für mein 

Prüfungsurteil zum Jahresabschluss zu dienen.  
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 

den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen 

wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 

entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Vereins vermittelt. Ferner 

sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in 

Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als 

notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der 

frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. 

Manipulation der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.  

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür 
verantwortlich, die Fähigkeit des Vereins zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 
beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit 
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus 
sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder 
rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses  

Meine Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss 

als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen 

oder Irrtümern ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der mein Prüfungsurteil zum 

Jahresabschluss beinhaltet.  

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 

in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 

(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 

durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche 

Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als 

wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder 

insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen 

Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung übe ich pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahre eine kritische 

Grundhaltung. Darüber hinaus  
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 identifiziere und beurteile ich die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im 

Jahresabschluss aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, plane und führe 

Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlange 

Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für mein 

Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende 

wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine 

aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da 

dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte 

Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner 

Kontrollen beinhalten können. 

 erlange ich ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten 

internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den  Umständen 

angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der 

internen Kontrollen des Vereins bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben. 

 beurteile ich die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 

Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern 

dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.  

 ziehe ich Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen 

Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 

Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob 

eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten 

besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Vereins zur Fortführung der 

Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls ich zu dem Schluss komme, dass eine 

wesentliche Unsicherheit besteht, bin ich verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die 

dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder, falls diese 

Angaben unangemessen sind, mein Prüfungsurteil zu modifizieren. Ich ziehe meine 

Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum meines Bestätigungsvermerks 

erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch 

dazu führen, dass der Verein seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

 beurteile ich Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt 

einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden 

Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung 

der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 

Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Vereins 

vermittelt.  

 








